
KREDITNEHMER
UNTER DRUCK
Innerhalb eines Jahres änderte sich der Leitzins der Europäischen Zentralbank von Null auf 
nunmehr 4,25 Prozent. Da rund die Hälfte der österreichischen Immobilienkredite mit vari-
ablen Zinssätzen finanziert wurden, leiden viele unter der steigenden finanziellen Belastung 
durch die erhöhten Rückzahlungsraten.

Nun hat sich der Finanzminister mit Vertretern der Banken zusammengesetzt, um Erleichte-
rungen für Kreditnehmer zu finden. Nach Ansicht der Banken sind es nur wenige, die „unter 
der Zinslast zusammenbrechen werden“. Daher beschränken sich die Maßnahmen seitens 
der Banken auf einen Verzicht auf Mahnspesen sowie Verzugszinsen – vorerst auf ein Jahr. 
Nur in Einzelfällen sollen Stundungen und eine Verlängerung der Laufzeit möglich sein. Es 
wurde auch in Aussicht gestellt, dass Jungfamilien für eigengenutzte Immobilien aus einem 
Fördertopf Zinszuschüsse erhalten sollen. Details dazu sind noch nicht bekannt.

Vom Finanzminister wurde auch das Thema Sparzinsen angesprochen. So wird die Österrei-
chische Nationalbank eine Plattform installieren, auf der die Konditionen der Bankinstitute 
abgefragt werden können, um den Wettbewerb zwischen den Bankinstituten zu fördern. Auch 
der Bundesschatz, auf Grund der niedrigen Zinsen im Jahr 2019 eingestellt, soll als sichere 
Sparform wiederbelebt werden. 

Egal, ob Sie die aktuelle Marktsituation durch hohe Kreditraten oder durch niedrige Sparzin-
sen trifft, es sollte jedenfalls ein Gespräch mit Ihrem Kreditinstitut geführt werden, um die 
Konditionen zu überprüfen.

Arbeitgeber überlässt 
Dienstnehmer Pkw

–

Kleinunternehmer-
pauschalierung und
Energiekostenzuschuss

–

Selbstanzeige bei
Ergänzungsersuchen
zu Kapitaleinkünften

–

Einlagen von Grund-
stücken in die eigene
Körperschaft

–

Firmenbuch-
Offenlegungspflicht

AUS DEM INHALT

0 9 / 2 0 2 3

–  S E P T E M B E R  –

AKTUELLES ZUM WIRTSCHAFTS- UND STEUERRECHT :

MONAT

StB Mag. Georg Wilfling



KLEINUNTERNEHMERPAUSCHALIERUNG
UND ENERGIEKOSTENZUSCHUSS  

Im jüngst veröffentlichten Einkommensteuerrichtlinien-War-
tungserlass 2023 finden sich auch Neuigkeiten zur Kleinunter-
nehmerpauschalierung sowie zum Energiekostenzuschuss.

Unternehmer, die unter die Umsatzsteuerbefreiung für Kleinun-
ternehmer (Umsätze bis EUR 35.000,00) fallen, können im Rah-
men der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ihren Gewinn pau-
schal ermitteln. Die pauschalen Betriebsausgaben betragen 45 % 
der Betriebseinnahmen, maximal EUR 18.900,00, bzw. bei einem 
Dienstleistungsbetrieb 20 %, höchstens EUR 8.400,00. Ermittelt 
wird der Gewinn aus den Betriebseinnahmen abzüglich der pau-
schal ermittelten Betriebsausgaben und der Pflichtbeiträge zur 
Sozialversicherung. Unter bestimmten Voraussetzungen können 
auch Reise- und Fahrtkosten sowie das Arbeitsplatzpauschale als 
Betriebsausgaben abgezogen werden.

EUR 40.000,00 Umsatzgrenze für die Pauschalierung
Bisher konnte die Pauschalierung angewendet werden, wenn 
die Umsatzsteuerbefreiung für Kleinunternehmer (Umsät-
ze bis EUR 35.000,00) anwendbar ist. Für Veranlagungen ab 
2023 wurde diese Umsatzgrenze für die Pauschalierung um 
EUR 5.000,00 erhöht. Hintergrund dieser Erhöhung ist die ak-
tuelle Teuerung. Die Kleinunternehmerpauschalierung bleibt 
daher anwendbar, wenn die um die Umsatzsteuer bereinigten 
Umsätze den Betrag von EUR 40.000,00 nicht überschreiten. 
Die EUR 5.000,00 stellen ebenfalls einen Nettobetrag dar, wie 
durch den aktuellen Wartungserlass klargestellt wurde.

Beispiel:

A erzielt folgende Nettoumsätze: EUR 20.000,00 als Fitnesstrainer, 
EUR 19.000,00 aus Fahrradreparaturen und EUR 15.000,00 aus 
Wohnungsvermietungen. Das ergibt einen Nettogesamtumsatz 
von EUR 54.000,00. Da die Kleinunternehmerpauschalierung bei 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nicht anwendbar 
ist, bleiben diese Umsätze außer Betracht. Die für die einkommen-
steuerliche Kleinunternehmerpauschalierung relevanten Umsät-
ze als Fitnesstrainer und aus der Fahrradreparatur betragen EUR 
39.000,00. Damit ist die neue Umsatzgrenze von EUR 40.000,00 
nicht überschritten und die Pauschalierung ist anwendbar.

> Hinweis:

Sollten Sie die Anwendung der Kleinunternehmerpauscha-
lierung in Erwägung ziehen, empfehlen wir die frühzeitige 
Planung und umfassende Beratung, da eine Vorteilhaftig-
keitsberechnung die Entscheidung erleichtert.

Energiekostenzuschuss
Der Zuschuss gemäß Unternehmens-Energiekostenzuschuss-
gesetz stellt eine Betriebseinnahme dar. Daraus folgt, dass der 
Zuschuss bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern jenem Jahr zu-
zuordnen ist, für das der Anspruch besteht, sodass jedenfalls 
das Kalenderjahr 2022 betroffen ist. Bei der Gewinnermittlung 
durch Bilanzierung darf die bilanzielle Erfassung erst erfolgen, 
wenn spätestens zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung eine kon-
krete, vorbehaltslose Förderzusage vorliegt.

SELBSTANZEIGE BEI ERGÄNZUNGS-
ERSUCHEN ZU KAPITALEINKÜNFTEN  

Ob die Erstattung einer Selbstanzeige noch möglich ist, hängt 
davon ab, in welcher Deutlichkeit Ergänzungsersuchen oder 
Kontrollmitteilungen vom Finanzamt ausformuliert wurden.

Im Zuge des automatischen Informationsaustausches auf 
Grundlage des multilateralen Amtshilfe-Übereinkommens 
erhält das Finanzamt regelmäßig Daten von anderen Finanz-
verwaltungen über ausländische Finanzkonten und Kapitalein-
künfte. In weiterer Folge verschickt das Finanzamt dann mehr 
oder weniger standardisierte Ergänzungsersuchen an die be-
treffenden Steuerpflichtigen. Fraglich war in einem aktuellen 
Verfahren, ob trotz eines solchen Ergänzungsersuchens die Er-
stattung einer Selbstanzeige noch möglich war.

Daten aus Belgien und Deutschland
Im konkreten Fall erhielt das österreichische Finanzamt Daten 
aus Belgien und Deutschland über dortige Kapitaleinkünfte 
eines Steuerpflichtigen. Aufgrund dieses automatischen Infor-
mationsaustausches erging ein (standardisiertes) Ersuchen um 
Ergänzung. Der Betreffende wurde darin aufgefordert, nähere 
Auskünfte über sämtliche ausländischen Konten und Depots 
(Art des ausländischen Finanzvermögens, Herkunft des Kapi-
tals, jeweilige Konto- und Depotstände zum 31.12. der einzel-
nen Jahre, Höhe der erzielten steuerpflichtigen Einkünfte) zu er-
teilen. Der Steuerpflichtige erstattete daraufhin Selbstanzeige 
über die noch nicht in Österreich versteuerten Kapitaleinkünfte.

Eine Selbstanzeige führt allerdings unter anderem dann nicht 
mehr zur Straffreiheit, wenn zum Zeitpunkt der Selbstanzeige 
die Tat hinsichtlich ihrer objektiven Tatbestandsmerkmale be-
reits ganz oder zum Teil entdeckt und dies dem Anzeiger be-
kannt war. Die Tatentdeckung durch die Behörden sperrt die 
Selbstanzeige also nur, wenn diese Tatsache dem Selbstanzei-
ger im Zeitpunkt der Darlegung der Verfehlung auch bekannt 
war. Dies trifft nur zu, wenn der Anzeiger im genannten Zeit-
raum sicher weiß, dass eine entdeckungslegitimierte Behörde 
die Tat entdeckt hat.

Konkretisierung von Herkunft, Höhe und Zeitpunkt
Bei Erinnerungen/Kontrollmitteilungen/Bedenkenvorhalten ist 
je nach Inhalt zu unterscheiden, ob Tatentdeckung und Kennt-
nis des Anzeigers davon eingetreten sind. Dabei ist im Einzelfall 
zu prüfen, ob eine Entdeckung der Tat bereits vorgehalten ist. 
Dies muss insbesondere dann bejaht werden, wenn eine Be-
zugnahme auf die amtlichen Unterlagen und der Abgleich mit 
den Besteuerungsunterlagen erfolgt. Fraglich erscheint, wie 
konkret diese Bezugnahme zu erfolgen hat. Von Experten wird 
diesbezüglich verlangt, dass eine Konkretisierung im Hinblick 
auf Herkunft, Höhe und Zeitpunkt der Beträge erforderlich ist.

Das Bundesfinanzgericht (BFG) hält dazu fest, dass im kon-
kreten Ergänzungsersuchen nicht angeführt ist, für welche 
Jahre dem Finanzamt Daten zu den vom Steuerpflichtigen 
unterhaltenen ausländischen Konten vorliegen. Auch wenn 
der Steuerpflichtige nahezu sicher für den Fall einer Nichtbe-
antwortung des Ergänzungsersuchens mit einer Einkommen-
steuerfestsetzung für die betreffenden Jahre rechnen musste, 

wurde ihm seitens des Finanzamtes nicht in der erforderlichen 
Deutlichkeit bekanntgegeben, dass die Tat seitens der Abga-
benbehörden (bereits) entdeckt gewesen wäre.

> Fazit:

Bei der Frage, ob die Erstattung einer Selbstanzeige noch 
strafbefreiend möglich ist, kommt es somit darauf an, in 
welcher Deutlichkeit Ergänzungsersuchen oder Kontrollmit-
teilungen vom Finanzamt ausformuliert werden. 

EINLAGEN VON GRUNDSTÜCKEN
IN DIE EIGENE KÖRPERSCHAFT  

Das Bundesfinanzgericht (BFG) entschied kürzlich, dass eine  
zivilrechtliche Schenkung eines Grundstücks an eine bereits 
überschuldete Körperschaft Immobilienertragsteuer auslöst.

Einkommensteuerrechtlich ist eine Einlage von Grundstücken 
und sonstigen Wirtschaftsgütern in eine Körperschaft als er-
tragsteuerpflichtiger Tausch zu bewerten. Als Veräußerungs-
preis des hingegebenen Wirtschaftsgutes ist der gemeine Wert 
dieses Wirtschaftsgutes anzusetzen.

Sachverhalt
Im Mai 2016 schenkte der Beschwerdeführer durch Notariats-
akt ein Gebäude samt Grund und Boden aus dem Privatvermö-
gen an die ihm gehörende Kapitalgesellschaft. Der Schenken-
de war Alleingesellschafter der beschenkten Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (GmbH). Das Finanzamt ging in der Be-
scheidbegründung zum Einkommensteuerbescheid von einer 
Sacheinlage in die GmbH aus.

Auf Ebene des Gesellschafters sei der Vorgang ein Tausch (Wert-
erhöhung bestehender Anteilsrechte), der nach Ansicht des Fi-
nanzamtes eine steuerwirksame Realisierung der stillen Reser-
ven des Grundstücks bewirke, weshalb Immobilienertragsteuer 
im Einkommensteuerbescheid festgesetzt wurde. Der Unterneh-
mer erhob gegen den Bescheid Beschwerde und argumentierte, 
dass die Kapitalgesellschaft ohnehin hoffnungslos überschuldet 
sei und dass die Anteile an der GmbH auch nach der Schenkung 
der Liegenschaft wertlos seien, es somit zu keiner Werterhöhung 
der Anteile als Gegenleistung für den Tausch gekommen sei.

Rechtsansicht des BFG
Das BFG hielt fest, dass auch bei einer als Schenkung bezeich-
neten Übertragung von Wirtschaftsgütern auf eine GmbH der 
Tauschgrundsatz zur Anwendung kommt. Dies gilt auch dann, 
wenn die Einlage in eine überschuldete GmbH erfolgt. Beim 
Einlegenden kommt es zu einer Veräußerung, bei der Körper-
schaft zu einer Anschaffung. Da keine neuen Anteile ausge-
geben wurden (keine Kapitalerhöhung durchgeführt wurde), 
erhöhen sich beim Einlegenden die Anschaffungskosten der 
Beteiligung um den gemeinen Wert der Liegenschaft.

Ob eine Gesellschaft überschuldet ist, ist in einem solchen Sach-
verhalt nicht relevant. Die Anwendung des „Tauschgrundsatzes“ 
bewirkt auf der Ebene des einlegenden Gesellschafters einen ein-
kommensteuerrechtlichen Verkaufserlös in der Höhe des gemei-
nen Werts des eingebrachten Grundstücks, ungeachtet des Vorlie-
gens einer zivilrechtlichen Schenkung und ungeachtet des Werts 
der Gegenleistung. Das BFG hat die Beschwerde deshalb abgewie-
sen und die Festsetzung der Immobilienertragsteuer bestätigt.

ARBEITGEBER ÜBERLÄSST
DIENSTNEHMER PKW  

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hatte über einen Fall zu 
entscheiden, in welchem ein Arzt seiner als Ordinationsgehilfin 
beschäftigten Ehegattin in ihrer Eigenschaft als Dienstnehmerin 
einen Pkw überlassen hatte. Die für dieses Fahrzeug vom Arzt 
geltend gemachten Aufwendungen wurden vom Finanzamt 
nicht als Betriebsausgabe anerkannt. 

Fraglich ist somit, ab wann ein Pkw bei Überlassung an eine 
dem Dienstgeber nahestehende Person Betriebsvermögen dar-
stellt. Der VwGH stellte in seinem Erkenntnis fest, dass Pkw-
Kosten dann betrieblich veranlasst sind, wenn der Sachbezug 
in einer fremdüblichen Entlohnung Deckung findet.

Arzt überlässt Ehefrau einen Pkw
Ein Arzt hatte seiner Ehefrau, die bei ihm als Ordinationshilfe an-
gestellt war, einen Pkw zum betrieblichen als auch zum privaten 
Gebrauch überlassen. Die Aufwendungen für den Pkw der Ehe-
frau wurden vom Finanzamt aber nicht als Betriebsausgabe an-
erkannt. Das Bundesfinanzgericht (BFG) schloss sich dieser Mei-
nung an und führte aus, dass das der Gattin überlassene Auto 
für betrieblich notwendige Fahrten als Ordinationshilfe gemäß 
dem Einkommenssteuergesetz nicht als notwendig anzuerken-
nen und die Ausgaben daher nicht abzugsfähig sind. Dass ein 
Arzt für eine familienfremde Ordinationshilfe die Kosten für den 
Betrieb eines Pkw übernehme, müsse nach der herrschenden 
Verkehrsauffassung als außergewöhnlich, unüblich und damit 
fremdunüblich angesehen werden. Der Pkw der Gattin sei somit 
laut BFG nicht betrieblich genutzt worden und die darauf ent-
fallenden Aufwendungen, vor allem die Leasingraten oder die 
AfA, seien aus den Betriebsausgaben auszuscheiden. Daraufhin 
erhob der Arzt außerordentliche Revision an den VwGH.

Überlassung aus persönlichen Gründen?
Der VwGH berief sich unter anderem auf ein älteres Erkenntnis: 
Wenn man einem nahen Angehörigen ein Betriebsfahrzeug zur 
Verfügung stellt, ist entscheidend, ob dies aus persönlichen 
Gründen oder in seiner Eigenschaft als Dienstnehmer erfolgt. 
Die betriebliche Zurverfügungstellung eines Pkw muss einen 
fremdüblichen Arbeitslohn bzw. Sachbezug darstellen.

Nach Ansicht des VwGH ist dies unter Berücksichtigung der 
Rechtsprechung zu Verträgen zwischen Angehörigen und un-
ter Heranziehung des Marktwerts der Nutzungsüberlassung 
– nicht des sich aus der Sachbezugswerteverordnung erge-
benden Sachbezugswertes – zu beurteilen. Im gegenständ-
lichen Fall befindet sich laut VwGH der Pkw im Betriebsvermö-
gen, da der Pkw Teil des Arbeitslohns gewesen sei, was auch in 
den Lohnkonten ersichtlich war.

> Hinweis:

Setzt sich die Entlohnung einer dem Dienstgeber naheste-
henden Person sowohl aus Geld- als auch aus Sachleistungen 
zusammen, ist für die steuerliche Berücksichtigung die 
fremdübliche Höhe der Sachleistung entscheidend. Nach der 
Rechtsprechung des VwGH muss die Sachleistung mit dem 
Marktwert der Leistung und nicht mit dem Wert laut Sach-
bezugswerteverordnung bewertet werden, um die Fremdüb-
lichkeit beurteilen zu können.

Economy | Consulting | Auditing www.eca.at Im Wandel der Zeit gut beraten.



FIRMENBUCH-OFFENLEGUNGSPFLICHT

Die Sonderfristen bezüglich der Offenlegungspflicht von Jah-
resabschlüssen laufen aus. Für Jahresabschlüsse mit Stichtag 
31.12.2022 gilt die reguläre Firmenbuch-Offenlegungspflicht 
bis 30.09.2023.

Kapitalgesellschaften müssen ihre Jahres- und Konzernab-
schlüsse innerhalb von fünf Monaten aufstellen und binnen 
neun Monaten nach dem Bilanzstichtag an das Firmenbuchge-
richt übermitteln. In den letzten Jahren wurden im Zuge der 
COVID-19-Pandemie den Unternehmen diesbezüglich Frist-
verlängerungen zugestanden, die den pandemiebedingten Er-
schwernissen Rechnung tragen sollten.

Nun wurde keine Verlängerung des „Bundesgesetzes betref-
fend besondere Maßnahmen im Gesellschaftsrecht aufgrund 
von COVID-19“ mehr vorgenommen. Eine maximal zwölf-
monatige Offenlegungspflicht gilt nur mehr für Jahresab-
schlüsse mit Stichtag bis 30.06.2022 (Offenlegung somit bis 
30.06.2023). Eine Einschleifregelung gilt für die darauffol-
genden drei Monate (Jahresabschlüsse bis 30.09.2022 – Offen-
legung bis 30.06.2023).

Allgemeine Fristen des Unternehmensgesetzbuches
Ab dem Bilanzstichtag 30.09.2022 kommen daher wieder 
die allgemeinen Fristen des Unternehmensgesetzbuches zur 
Anwendung. Darin ist geregelt, dass die gesetzlichen Vertre-
ter der Kapitalgesellschaften den Jahresabschluss und den 
Lagebericht nach ihrer Behandlung in der Haupt- bzw. Gene-
ralversammlung, jedoch spätestens neun Monate nach dem 
Bilanzstichtag, samt Bestätigungsvermerk beim zuständigen 
Firmenbuchgericht einzureichen haben.

Die genannten Unterlagen sind elektronisch zu übermitteln. 
Aktuell bedeutet dies, dass Jahres- und Konzernabschlüsse mit 
Bilanzstichtag 31.12.2022 innerhalb der Neunmonatsfrist, da-
her bis spätestens 30.09.2023, beim Firmenbuchgericht elek-
tronisch eingelangt sein müssen.

Als Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH und AG) gelten für Zwecke 
der Bilanzierung, Prüfung und Offenlegung auch unternehme-
risch tätige Personengesellschaften, bei denen keine natürliche 
Person als unbeschränkt haftender Komplementär fungiert, so-
dass auch kapitalistische Personengesellschaften (z. B. GmbH & 
Co KG) die Publizitätspflicht zu beachten haben.

Ausnahmen gibt es für Kleinstkapitalgesellschaften, die nur 
ihre Bilanz offenlegen müssen.

> Hinweis:

Mit dem Inkrafttreten des WZEVI-Gesetz (Gesetz über die 
Wiener Zeitung GmbH und Errichtung einer elektronischen 
Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes) mit 
01.07.2023 tritt außerdem die Verpflichtung für Unterneh-
men außer Kraft, Eintragungen im Firmenbuch und sonstige 
vom Firmenbuchgericht vorzunehmende Kundmachungen 
im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlichen zu müssen. 
Anstelle des analogen Amtsblattes soll eine elektronische 
Verlautbarungs- und Informationsplattform eingerichtet 
werden.

www.eca.at  –  Über 20 Standorte vom Bodensee bis zum Neusiedlersee.

Schönaugasse 8 | 8010 Graz | Austria 
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Mag. Georg Wilfling, Steuerberater
Geschäftsführung
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Den ECA Monat finden Sie auch online auf unserer
Homepage und Beiträge zu weiteren Themen auf
unserer facebook-Seite /ECA.Beratergruppe
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